
Beschlussvorlage   BV0005/2024 
Einreicher:   Stadtverwaltung 

Betreff: Beschluss über die Abwägung und die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 48 
"Freizeitanlage südlich der Bahnhofstraße in Nieder Neuendorf" 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat mehrheitlich den 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. die Abwägungsvorschläge zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der öffentlichen Auslegung 
vorgebrachten Stellungnahmen gemäß Anlage 1. 

 
2. den Bebauungsplan Nr. 48 „Freizeitanlage südlich der Bahnhofstraße in Nieder 

Neuendorf“ (Stand: Januar 2024, Anlage 2) gemäß § 10 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)   
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) als Satzung. 
Die als Anlage 3 beigefügte Begründung mit Umweltbericht wird gebilligt. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
20 Ja; 7 Nein; 1 Enthaltungen 
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